Arbeitsschutz-Ausschuss-Sitzung
Information
Die Arbeitsschutzausschusssitzung (ASA) ist ein zentrales Gremium zur Organisation und Weiterentwicklung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes. In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten ist die Einrichtung eines Arbeitsschutzausschusses gesetzlich vorgeschrieben (§ 11 Arbeitssicherheitsgesetz).
Ziel der ASA-Sitzung ist es, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit gemeinsam zu fördern und Risiken frühzeitig zu erkennen. Dazu treffen sich regelmäßig Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens, um aktuelle Themen zu besprechen, Maßnahmen zu koordinieren und Informationen auszutauschen.
Teilnehmende am Arbeitsschutzausschuss sind in der Regel
· Arbeitgeber oder eine beauftragte Führungskraft
· Betriebsärztin bzw. Betriebsarzt
· Fachkraft für Arbeitssicherheit
· Betriebsratsmitglied(er) (wenn vorhanden)
· Sicherheitsbeauftragte
Typische Inhalte der ASA-Sitzung
· Auswertung von Arbeitsunfällen und Beinaheunfällen
· Diskussion von Gefährdungsbeurteilungen und Schutzmaßnahmen
· Planung von Schulungen und Unterweisungen
· Verbesserungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement
· Organisatorische Fragen zum Arbeitsschutz
Die regelmäßigen ASA-Sitzungen tragen dazu bei, ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld kontinuierlich zu verbessern und gesetzliche Anforderungen im Arbeitsschutz zu erfüllen.
Zusammensetzung der ASA-Gremiums im Unternehmen
· Max Mustermann, Geschäftsführer
Termine
· Quartal 1: 
· Quartal 2: 
· Quartal 3:
· Quartal 4:
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